
Liefer- und Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Bildmaterial zur 
Vergabe von Nutzungsrechten (auf der Grundlage der Bekanntmachung des 
Bundeskartellamtes, veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 194 vom 17. Okto-
ber 1997, Seite 12964)
 
A.  Allgemeines

Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten 1. 
für alle vom Fotografen durchgeführten Aufträge, Angebote, Lieferungen und 
Leistungen. Sie gelten als vereinbart, wenn Ihnen nicht umgehend widerspro-
chen wird. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen keine 
Gültigkeit, es sei denn, dass der Fotograf diese schriftlich anerkennt.
Der Besteller hat bei der Bestellung, spätestens jedoch vor der technischen 2. 
Nutzung der Bilder, Art, Umfang und Sprachraum der beabsichtigten Nutzung 
anzugeben. Entsprechend den Angaben des Bestellers erklärt die Firma 
Bernd Geller - Fotodesign und Bildarchiv – schriftlich ihr Einverständnis zur 
Nutzung des gelieferten Bildmaterials. Entsprechen die Angaben des Bestel-
lers nicht der tatsächlichen Nutzungsart oder stimmt die tatsächliche Nutzung 
nicht mit den Angaben des Bestellers überein, gilt das Nutzungseinverständ-
nis als nicht erteilt und die Firma Bernd Geller - Fotodesign und Bildarchiv - ist 
von Schadensersatzansprüchen Dritter freigestellt.
Geliefertes Bildmaterial bleibt stets Eigentum der Firma Bernd Geller - Foto-3. 
design und Bildarchiv//Urheber. Es wird ausschließlich vorübergehend und 
zum Erwerb von Nutzungsrechten i. S. d. Urheberrechts zur Verfügung ge-
stellt.
Durch die Leistung von Schadensersatz und/oder Vertragsstrafe, welche 4. 
nach diesen Bedingungen berechnet werden, erwirbt der Besteller weder Ei-
gentum noch Nutzungsrechte am Bildmaterial.

B.      Honorare

Es gilt das vereinbarte Honorar. Honorare sind vor Verwendung zu verein-1. 
baren. Sie richten sich nach Medium, Art und Umfang der Nutzung, die mir 
anzugeben sind. Ist kein Honorar vereinbart worden, bestimmt es sich nach 
der jeweils aktuellen Bildhonorarübersicht der Mittelstandsgemeinschaft Foto-
Marketing (MFM). Das Honorar versteht sich zuzüglich der jeweils gültigen 
Mehrwertsteuer.
Die durch den Auftrag anfallenden Kosten und Auslagen (z. B. Material- und 2. 
Laborkosten, Modellhonorare, Kosten für erforderliche Requisiten, Reisekos-
ten, erforderliche Spesen etc.) sind nicht im Honorar enthalten und gehen zu 
Lasten des Kunden.
Vom Kunden in Auftrag gegebene Gestaltungsvorschläge oder Konzeptionen 3. 
sind eigenständige Leistungen, die zu vergüten sind.
Sind Produktionstermine auf eine bestimmte Zeitdauer vereinbart, so werden 4. 
zeitliche Überschreitungen, auch bedingt durch Wartezeiten etc., mit einem 
Stundensatz i. H. v. 50,00 Euro berechnet.
Jede Nutzung meines Bildmaterials ist honorarpflichtig. Dies gilt auch bei 5. 
Verwendung eines Bildes als Vorlage für Zeichnungen. Karikaturen, nachge-
stellte Fotos, bei Verwendung für Layoutzwecke und Kundenpräsentationen 
sowie bei Verwendung von Bilddetails, die mittels Montagen, Fotocomposing, 
elektronischen Bildträgern oder ähnlichen Techniken Bestandteil eines neuen 
Bildes werden.
Für Fotomodell-, Luft-, Unterwasser-, Expeditionsaufnahmen und sonsti-6. 
ge unter ungewöhnlichen Umständen und Kosten entstandene Fotos wird 
grundsätzlich ein Aufschlag zum Grundhonorar des jeweiligen Verwendungs-
zwecks berechnet.
Die Honorare gelten nur für die einmalige Nutzung für den angegebenen 7. 
Zweck, Umfang und Sprachraum. Jede weitere Nutzung ist erneut hono-
rarpflichtig und bedarf meiner vorherigen schriftlichen Zustimmung.
Wird ein bebildertes Objekt (wie z. B. ein Buch, ein Plattencover, ein Prospekt, 8. 
etc.) in einem neuen Medium abgebildet, so ist für das darauf erkennbare Fo-
tomotiv erneut Honorar fällig, unabhängig von bereits honorierten Nutzungs-
rechten für das gleiche Bild im ursprünglichen Verwendungszusammenhang.
Dies gilt insbesondere bei der Nutzung zu Werbezwecken. Der Verwender hat 
die Firma Bernd Geller - Fotodesign und Bildarchiv - über den neuen Verwen-
dungszweck zu informieren und sich die Zustimmung zur Nutzung schriftlich 
erteilen zu lassen.
Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert vereinbart werden und 9. 
bedingen mindestens einen Aufschlag von 200 % des jeweiligen Grundho-
norars.
Sobald der Besteller bekundet hat, dass er das gelieferte Bildmaterial ganz 10. 
oder teilweise nutzen will, ist die Firma Bernd Geller - Fotodesign und Bild-
archiv - berechtigt, ihm die Vergabe von Nutzungsrechten in Rechnung zu-
stellen, auch wenn die Veröffentlichung oder sonstige Nutzung noch nicht 
erfolgte.
Falls die vorgesehene Veröffentlichung oder sonstige Verwendung nicht er-11. 
folgt, kann ein bereits bezahltes Honorar nicht zurückerstattet werden.
Honorarzahlungen müssen immer unter der Bildnummer (Dateiname) und 12. 
dem Namen des Urhebers geleistet werden. Ohne diese Angaben wird eine 
zusätzliche Aufwandsentschädigung erhoben, die sich nach dem Umfang des 
zusätzlichen Aufwandes richtet. Außerdem ist mir bei der Abrechnung genau 
anzugeben, welches Bild in welcher Publikation an welcher Stelle verwendet 
wurde.
Eine Stornierung oder Verschiebung vereinbarter Produktionstermine muss 13. 
schriftlich erfolgen. Bei Stornierung oder Verschiebung binnen zwei Wochen 
vor Produktionsbeginn ist 50 % des vereinbarten Honorars zu zahlen, bei 
Stornierung oder Verschiebung binnen 24 Stunden vor Produktionsbeginn ist 
das gesamte Honorar fällig.
Hat der Auftraggeber dem Fotografen keine ausdrücklichen Weisungen hin-14. 
sichtlich der Gestaltung bzw. der technischen Beschaffenheit der Bilder ge-
macht, so sind Reklamationen bezüglich der Bildauffassung sowie der künst-
lerischen und technischen Gestaltung ausgeschlossen. Reklamationen, die 
Inhalt, Qualität oder Zustand des Bildmaterials betreffen, sind innerhalb von 
48 Stunden nach Empfang mitzuteilen. Anderenfalls gilt das Bildmaterial als 
ordnungs- und vertragsgemäss zugegangen.

C.      Verfügungsbeschränkung / Haftung / Verwertungs- und Urheberrechte

Grundsätzlich wird nur das Nutzungsrecht am fotografischen Urheberrecht 1. 
übertragen. Das gilt insbesondere für Bildvorlagen, die vom Bildinhalt her 
einem weiteren Urheberschutz unterliegen (z. B. Werke der bildenden und 
darstellenden Kunst). Die Ablösung der weiteren Urheberrechte sowie die 
Erwirkung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei Sammlungen, Museen 
usw. obliegt dem Verwender.
Die Fotos werden von der Firma Bernd Geller - Fotodesign und Bildarchiv 2. 
- nur zur vertragsgemäßen Nutzung zur Verfügung gestellt. Die vertraglich 
eingeräumten Rechte gelten nur für die einmalige Verwendung im vereinbar-
ten Umfang. Wiederholungen oder sonstige Ausweitungen der ursprünglich 
eingeräumten Nutzungsrechte sind nur mit meiner vorherigen schriftlichen 
Zustimmung erlaubt.
Jegliche Nutzung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist nur ge-3. 
stattet unter der Voraussetzung der Anbringung des vom Fotografen vorgege-
benen Urhebervermerks in zweifelsfreier Zuordnung zum jeweiligen Bild. Der 
Urhebervermerk ist in der Form „Foto: Bernd Geller/Fotodesign und Bildar-
chiv/www.geller-fotodesign.de“ zu erstellen. Bei Veröffentlichung im Internet 
ist ein Link auf die Website des Fotografen zu setzen.
Von jeder Veröffentlichung im Druck sind mir gem. § 25 VerlagsG mindestens 4. 
ein vollständiges Belegexemplar unaufgefordert und kostenlos zuzuschicken. 
Belegexemplare dürfen vom Fotografen für die Eigenwerbung verwendet wer-
den.
Sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart ist, darf der Fotograf 5. 
den Namen des Kunden als Referenz nennen und Referenzbilder veröffent-
lichen.
Eine Entstellung des urheberrechtlich geschützten Werkes durch Abzeich-6. 
nen, Nachfotografieren, Fotocomposing oder elektronische Hilfsmittel ist nicht 
gestattet. Ausnahmen bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Tendenz-
fremde Verwendungen und Verfälschungen in Bild und Wort sowie Verwen-
dungen, die zur Herabwürdigung abgebildeter Personen führen können, sind 
unzulässig und machen den Verwender schadensersatzpflichtig.
Die Weitergabe des Bildmaterials oder die Weitergabe von Nachdruckrechten 7. 
an Dritte ist nicht gestattet. Ebenso sind Dia-Duplizierungen und die Fertigung 
von Internegativen, Reproduktionen und Vergrößerungen für Archivzwecke 
des Bestellers sowie die Weitergabe derselben an Dritte nicht gestattet. Son-
derfälle bedürfen meiner schriftlichen Genehmigung. Der Besteller ist ver-
pflichtet, mir Auskunft zu erteilen, ob und in welchem Umfang er dupliziert hat 
oder sonst Vorlagen für eigene Archivzwecke gefertigt hat.
Der Verwender ist zur Beachtung der publizistischen Grundsätze des Deut-8. 
schen Presserates (Pressekodex) verpflichtet. Der Verwender bzw. Besteller 
trägt die Verantwortung für die Betextung. Für eine Verletzung des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts oder des Urheberrechts durch eine abredewidrige 
oder sinnentstellende Verwendung in Bild und Text übernehme ich keine Haf-
tung. Bei Verletzung solcher Rechte ist allein der Verwender etwaigen Dritten 
gegenüber schadensersatzpflichtig.
Die Veröffentlichung von Abbildungen bekannter Persönlichkeiten kann nur 9. 
mit deren Namen und nur redaktionell erfolgen.
Ich behalte mir die Übertragung von Zweitrechten an Verwertungsgesell-10. 
schaften ausdrücklich vor. 

D.     Urheberrecht / Belegexemplar

Ich verlange unter Hinweis auf § 13 UrhG ausdrücklich einen Agentur- bzw. 1. 
Urhebervermerk, und zwar in einer Weise, dass kein Zweifel an der Zuord-
nung zum jeweiligen Bild bestehen kann. Sammelbildnachweise reichen in 
diesem Sinne nur aus, sofern sich aus diesen ebenfalls die zweifelsfreie Zu-
ordnung zum jeweiligen Bild vornehmen lässt. Der Verwender hat die Firma 
Bernd Geller - Fotodesign und Bildarchiv - von aus der Unterlassung der Ur-
hebervermerke resultierenden Ansprüchen Dritter freizustellen.
Ziffer 1 gilt auch für Werbung, Einblendungen in Fernsehsendungen und 2. 
Filmen oder anderen Medien, falls keine ausdrückliche Sondervereinbarung 
getroffen wurde.
Soweit vorstehend nicht besonders aufgeführt, unterliegt jegliche Nutzung 3. 
den Bestimmungen des deutschen Urheberrechtsgesetzes. 

E.      Vertragsstrafe / Schadensersatz 

Bei unberechtigter Verwendung, Entstellung oder Weitergabe meines Bild-1. 
materials, unberechtigter Weitergabe von Nachdruckrechten an Dritte sowie 
unberechtigter Fertigung von Diaduplizierungen und Internegativen, Repro-
duktionen und Vergrößerungen für Archivzwecke des Bestellers sowie Wei-
tergabe derselben an Dritte (vgl. C 7) wird vorbehaltlich der Geltendmachung 
von Schadensersatzansprüchen ein Mindesthonorar in Höhe des Fünffachen 
des üblichen Nutzungshonorars fällig.
Unterbleibt der Urheber- und/oder Firma Bernd Geller - Fotodesign und Bild-2. 
archiv - vermerk, so habe ich Anspruch auf einen Zuschlag in Höhe von 100 
% zum jeweiligen Nutzungshonorar zzgl. evtl. Verwaltungskosten.

F.      Zahlungsbedingungen / Gerichtsstand / Sonstiges

Meine Rechnungen sind stets innerhalb von 7 Tagen zahlbar.1. 
Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksam-2. 
keit der Schriftform. 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile, soweit diese Vollkaufleute 3. 
sind, ausschließlich Eisenhüttenstadt.
Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt deutsches Recht als vereinbart.4. 
Sollte eine Bestimmung dieser Lieferungs- und Geschäftsbedingungen nichtig 5. 
sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.
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